
beiden Parteien vorgetragenen Sachverhalt, dass bei Gesamt-
würdigung aller Umstände dem Aspekt der selbständigen
Entscheidung des Kindes über die Art seiner Lebensführung
Vorrang einzuräumen ist vor dem Gebot der Rücksichtnahme
gegenüber dem unterhaltspflichtigen Elternteil. Der Sachvor-
trag beider Parteien im vorliegenden Verfahren zeigt, dass
offenkundig tief greifende Differenzen zwischen den Parteien
bestehen. Der Gesetzgeber hatte aber bei der Schaffung des
Bestimmungsrechts eine intakte Familie mit ihren wechsel-
seitigen – erhaltenswerten – Bindungen im Auge. Diesem
Gesichtspunkt kann aber dann keine maßgebliche Bedeutung
zukommen, wenn es – wie hier – nicht darum geht, eine noch
bestehende Gemeinschaft zwischen Eltern und Kind aufrecht-
zuerhalten oder wiederherzustellen, sondern offensichtlich
nur die Lebenssituation des unterhaltsberechtigten Kindes
einschneidend zu verändern (KG FamRZ 2006, 60). Ange-
sichts dessen hat das wirtschaftliche Interesse der Antrags-
gegner, den Unterhalt in einer für sie gegebenenfalls finan-
ziell günstigeren Form zu leisten, hinter den Interessen der
Antragstellerin zurückzutreten.
Der Senat teilt auch nicht die Auffassung des AG, dass bei
einer wirksamen elterlichen Unterhaltsbestimmung, von der
das AG ausgegangen ist, in einem gesonderten Abänderungs-
verfahren zu entscheiden sei (vgl. dazu auch Bäumel, in:
Bäumel/Büte/Poppen, Unterhaltsrecht, § 1612 Rn 15). Schon
aus dem Gesichtspunkt der Prozessökonomie erscheint es
nicht vertretbar, das Kind zunächst darauf zu verweisen, beim
Rechtspfleger ein gesondertes Abänderungsverfahren anzu-
bringen, wenn – wie hier – der Richter nach § 6 RpflG die
Möglichkeit hat, dies als Vorfrage im Rahmen des hier
geführten Unterhaltsprozesses mitzuentscheiden. Hier besteht
darüber hinaus noch die Besonderheit, dass eine Unterhalts-
bestimmung erst während des laufenden Verfahrens getroffen
worden ist (OLG Frankfurt FamRZ 2001, 116; OLG Karls-
ruhe FamRZ 2001, 240; OLG Düsseldorf FamRZ 2001, 1306;
OLG Schleswig FamRZ 2003, 48; OLG Dresden FamRZ
2004, 209; KK-FamR/Klein, a.a.O., § 1612 Rn 45).

Mitgeteilt von Dr. Hans van Els, RiAG i.R., Solingen

Versicherungsbeitr4ge fAr Riester-Rente

§ 1361 BGB

1) Versicherungsbeitr4ge fAr die sog. Riester-Rente sind
auch aus unterhaltsrechtlicher Sicht beachtlich, sofern
der Vorsorgeaufwand als angemessen anzusehen ist.
2) Honorare fAr den Steuerberater sind bei einem Arbeit-
nehmer im Normalfall Kosten der allgemeinen Lebens-
fAhrung.
(Leits4tze des Einsenders)

Brandenburgisches OLG, Beschl. v. 8.3.2006 – 9 UF
229/05 (AG Neuruppin)

Aus den Gründen:
…
d. Riester-Rentenversicherung
Die für die sog. Riester-Rentenversicherung aufgebrachten
monatlichen Beiträge sind bei der Ermittlung des unterhalts-
rechtlich relevanten Einkommens zu berücksichtigen. Dass
auch insoweit eine Vermögensbildung zu Lasten der Unter-
haltsberechtigten erfolgt, steht dem nicht entgegen. Die Not-
wendigkeit einer ergänzenden Altersabsicherung wird mitt-
lerweile auch aus unterhaltsrechtlicher Sicht anerkannt, und
zwar sowohl zu Gunsten des Unterhaltsberechtigten als auch
des -verpflichteten (vgl. BGH MDR 2006, 210, 211). Die
Altersabsicherung durch einen sog. Riester-Vertrag zielt auf
den Ausgleich einer die Bedürftigkeit für den Fall des Alters
und der verminderten Erwerbsfähigkeit ab. Obgleich der
Beklagte gesetzlich rentenversicherungspflichtig ist, muss
Berücksichtigung finden, dass auf Grund der vom Gesetz-
geber im Jahre 2001 eingeführten Kürzungen im Bereich der
gesetzlichen und privaten Altersvorsorge, die zur Einführung
der sog. Riester-Rente geführt haben, der Versorgungszweck
im Vordergrund steht. Der Gesetzgeber hat dies auch insoweit
berücksichtigt, als die Riester-Rente bspw. im Rahmen der
Bewilligung von Prozesskostenhilfe unangetastet bleibt. Al-
tersvorsorgeverträge, deren Ansparung staatlich gefördert
werden (Riester- oder auch sog. Rürup-Renten), sind gem.
§ 115 Abs. 3 S. 2 ZPO, § 90 Abs. 2 Nr. 2 SGB XII geschützt.
Gleiches gilt bei der Berechtigung zum Empfang von Leis-
tungen auf Arbeitslosengeld II (Hartz IV) gem. § 12 Abs. 2
Nr. 2 SGB II (vgl. auch Götsche, FamRB 2006, 53, 57 f.). Die
durch die Riester-Verträge bezweckte ergänzende Vorsorge
ist daher grundsätzlich auch aus unterhaltsrechtlicher Sicht
beachtlich, sofern der Vorsorgeaufwand insgesamt als ange-
messen zu betrachten ist (Borth, FPR 2004, 549, 552; Kalt-
hoener/Büttner/Niepmann, a.a.O., Rn 988 m.w.N.; i.E. auch
BGH MDR 2006, 210, 211 – bis zu 4 % des Gesamtbrutto-
einkommens des Vorjahres). Etwas anderes mag in wirt-
schaftlich engen Verhältnissen gelten, insbesondere wenn bei
Abzug der privaten Altersvorsorgbeiträge der Regelbetrag
minderjähriger Kinder infrage stünde (vgl. Borth, a.a.O.),
was hier aber erkennbar nicht der Fall ist.
Bedenken an der Berücksichtigung der Riester-Rentenver-
sicherung bestehen auch nicht deshalb, weil der Beklagte
diese erst im Jahre 2002 und damit nach Trennung der Ehe-
leute abgeschlossen hat. Zum einen ist zu berücksichtigen,
dass auch die Zeit nach Trennung der Eheleute bis zur end-
gültigen Rechtskraft der Ehescheidung grundsätzlich eheprä-
gende Wirkung hat. Zum anderen war ein vorheriger Ab-
schluss dieser Versicherung überhaupt nicht möglich, da die
sog. Riester-Rente erst mit Beginn des Jahres 2002 eingeführt
worden ist. Entscheidend ist aber in jedem Fall, ob unter dem
Gesichtspunkt einer angemessenen ergänzenden Vorsorge für
den Fall des Alters und der Erwerbsminderung eine wirt-
schaftlich vernünftig denkende Partei die kostenträchtige
Maßnahme vorgenommen hätte, was angesichts der vorste-
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henden Ausführungen zu der Absenkung der Altersversor-
gung und der gewährten staatlichen Förderung zu bejahen ist
(vgl. auch insoweit Borth, a.a.O., 552 f.).
Sind hiernach die Beiträge für die Riester-Rentenversiche-
rung unterhaltsrechtlich beachtlich, so ist zu berücksichtigen,
dass diese im Zusammenhang mit der Erwerbstätigkeit des
Beklagten stehen. Daher sind die Beiträge unmittelbar vom
Erwerbseinkommen in Abzug zu bringen; erst von dem sich
so ergebenden Betrag sind die pauschalierten berufsbedingten
Aufwendungen bzw. nachfolgend der Erwerbstätigenbonus in
Abzug zu bringen.
h. Steuerberaterkosten
Die durch den Beklagten geltend gemachten Kosten der
Steuerberatung können keine Berücksichtigung finden.
Steuerberaterhonorare stellen im Normalfall für den Arbeit-
nehmer Kosten der allgemeinen Lebenshaltung dar, mindern
daher die Leistungsfähigkeit nicht (vgl. nur Kalthoener/Bütt-
ner/Niepmann, a.a.O., Rn 1007).
Ob in besonders komplizierten Steuerfällen hiervon eine Aus-
nahme zu machen ist, kann dahinstehen, da es sich bei dem
Steuerfall des nichtselbstständig tätigen Beklagten um keinen
außergewöhnlichen handelt.

Mitgeteilt von Dr. Hans van Els, RiAG i.R., Solingen

KArzung des Versorgungsausgleichs wegen
grober Unbilligkeit

§ 1587c Abs. 1 Nr. 1 BGB

Der KArzung eines Versorgungsausgleichs nach langer
Trennungszeit steht es nicht entgegen, dass die Ehelich-
keit eines in der Trennungszeit geborenen Kindes zwar
nicht mehr angefochten werden kann, das Kind aber
unstreitig nicht von dem Ausgleichspflichtigen ab-
stammt.
(Leitsatz des Einsenders)

OLG Oldenburg, Beschl. v. 27.7.2006 – 12 UF 54/06 (AG
Nordhorn)

Aus den Gründen: Der 1958 geborene Antragsteller und die
1960 geborene Antragsgegnerin waren seit April 1978 mit-
einander verheiratet. Ein im selben Jahr geborener Sohn ist
1995 verstorben. Seit Oktober 1994 leben die Parteien ge-
trennt. Im Februar 1998 gebar die Antragsgegnerin eine
Tochter. Der Antragsteller gilt als Vater des Kindes, dessen
tatsächliche Abstammung vom Lebensgefährten der Mutter
jedoch unstreitig ist. Mit diesem lebt die Antragstellerin seit
Juli 1999 in einer gemeinsamen Wohnung in nicht ehelicher
Lebensgemeinschaft.
Die Antragsgegnerin ist gelernte Verkäuferin. Sie hat in
diesem Beruf in den Jahren 1979/1980 für 18 Monate gear-
beitet. Seitdem ist sie keiner Erwerbstätigkeit mehr nach-
gegangen. Ihre in der Ehezeit bis zur Zustellung des Schei-

dungsantrags erworbenen Rentenanwartschaften belaufen
sich auf 127,37 EUR.
Der Antragsteller war nach seiner Schulausbildung zunächst
Soldat auf Zeit und ist seit 1986 Beamter bei der Deutschen
Rentenversicherung. Von seinen Versorgungsanwartschaften
entfallen monatlich 1.481,22 EUR auf die Ehezeit.
Nachdem die Antragsgegnerin erstmals im Jahr 2004 Unter-
haltsansprüche für sich und das Kind geltend gemacht hatte,
zahlt der Antragsteller auf Grund eines entsprechenden Ur-
teils ab August 2004 einen monatlichen Kindesunterhalt in
Höhe von 249 EUR. Auf Grund der langen Trennungszeit und
der finanziellen Belastung aus dem Kindesunterhalt erstrebt
der Antragsteller einen teilweisen Ausschluss des Versor-
gungsausgleichs.
Auf den am 26.10.2004 zugestellten Scheidungsantrag hat das
AG – Familiengericht – Nordhorn die Ehe geschieden und den
Versorgungsausgleich in der Weise durchgeführt, dass es zu
Lasten der Versorgungsanwartschaften des Antragstellers
monatlich Rentenanwartschaften in Höhe von 676,93 EUR
auf dem Versicherungskonto der Antragsgegnerin begründet
hat. Dabei hat es als Ehezeit den Zeitraum von April 1978 bis
Oktober 2004 zu Grunde gelegt und eine Kürzung des Aus-
gleichsanspruchs abgelehnt, weil es dem Antragsteller ver-
wehrt sei, sich auf die Nichtehelichkeit des noch in der Ehe
geborenen Kindes zu berufen. Gegen diese Entscheidung
wendet sich der Antragsteller mit seiner fristgerecht einge-
legten und zugleich begründeten Beschwerde, mit der er sein
erstinstanzliches Begehren eines teilweisen Ausschlusses des
Versorgungsausgleichs weiter verfolgt. Die Antragsgegnerin
tritt der Beschwerde entgegen.
Die nach §§ 629a, 621e Abs. 1 ZPO, § 20 FGG zulässige
befristete Beschwerde ist begründet.
Zwischen den Parteien ist der Versorgungsausgleich gem.
§ 1587 Abs. 1 BGB durchzuführen, wobei der Antragsteller
ausgleichspflichtig ist, da er in der Ehezeit die werthöheren
Anwartschaften erworben hat. Bei der Bemessung des Aus-
gleichsanspruchs müssen jedoch die von den Parteien in der
Zeit ab November 1995 erworbenen Anwartschaften unbe-
rücksichtigt bleiben. Einer Einbeziehung der ungekürzten
Anwartschaften steht der Einwand grober Unbilligkeit
(§ 1587c Abs. 1 Nr. 1 BGB) entgegen.
Der Versorgungsausgleich bezweckt eine gleichmäßige Auf-
teilung der in der Ehezeit erworbenen Anrechte auf eine
Alters- und Invaliditätssicherung. Das Prinzip der gleichmäßi-
gen Verteilung der von beiden Ehegatten erworbenen Ansprü-
che beruht auf der Annahme, dass die von ihnen in der Ehe
erbrachten Leistungen gleichgewichtig gewesen seien und
damit auch zu einem eigenen Anspruch auf gleich hohe
Versorgungsanrechte führen müssten. Demgegenüber ermög-
licht § 1587c BGB einen – ggf. teilweisen – Ausschluss des
Versorgungsausgleichs, wenn die strikte Durchführung des
formalen Halbteilungsprinzips zu einer besonderen, mit dem
Grundprinzip des Versorgungsausgleichs schlechthin unver-
einbaren Belastung des Ausgleichspflichtigen führt. Hierfür
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